
  

Gebührenordnung zum Wasserreglement Eggenwil 
vom 30. November 1990, Stand 1. Januar 2022 
 

 
Die Einwohnergemeinde Eggenwil, 
 

gestützt auf § 20 Abs. 2 lit. i des Gesetzes über die Einwohnergemeinden (Gemeinde- 
gesetz) vom 19. Dezember 1978 und § 157 Abs. 3 des Baugesetzes des Kantons Aargau 
(BauG) vom 2. Februar 1971, 
 

beschliesst: 
 
 

1. Grundgebühr pro Wasserzähler (§ 53) 1 
  
Die Zählermiete und Grundtaxe sind abhängig von der Grösse des Wassermessers. 
Sie betragen pro Jahr bei: 
  
¾ Zoll CHF 110.00 
1 Zoll CHF 155.00 
1 ¼ Zoll CHF 221.00 
1 ½ Zoll CHF 442.00 
2 Zoll CHF 662.00 
   
2. Wasserzins: Verbrauchsgebühr bzw. Mengenpreis pro m³ (§ 53) 1 
  
Der Wasserzins beträgt CHF 1.30 pro m³. 
  

3. Anschlussgebühr (§§ 49 und 50) 

  

Die Anschlussgebühren betragen für:  

  

Für Ein- und Zweifamilienhäuser 1,2 % 
Für Mehrfamilienhäuser, Gewerbe-  
und Industriebauten 

 
1,5 % 

  
vom Brandversicherungswert inkl. allen Zusatzversicherungen. 
  

4. Bauwasser (§ 51) 

  

Die Gebühr für Bauwasser beträgt 1,5 ‰ der Bausumme. 
  

5. Gebührenanpassung durch den Gemeinderat 2 

  

Sämtliche Kosten der Wasserversorgung Eggenwil sind zu 100 % über die Abgaben 
gemäss § 55 ff. des Wasserreglementes vom 30. November 1990 zu finanzieren. Wird 
der anzustrebende Deckungsgrad von 100 % der Kosten um mehr als 10 % über- oder 
unterschritten, ist der Gemeinderat ermächtigt, die jeweiligen Gebühren unter Wahrung 
der Tarifstruktur und der proportionalen Belastung der einzelnen Tarifpositionen in 
jährlichen Schritten von maximal 20 % anzupassen. Bei der Festsetzung von 
Gebührentarifen ist vorgängig der Preisüberwacher beizuziehen.   



  

6. Mehrwertsteuer (§ 34 Abs. 4)  

  
Die vorstehenden Tarife verstehen sich exklusiv Mehrwertsteuer. 
  
7. Verschiedenes  

  
Erschliessungsbeiträge, Anschluss- und Benützungsgebühren sind auch für Gemein-
deliegenschaften zu berechnen, sofern die Gemeindeversammlung keine anderweitige 
Entscheidung trifft. 
  
8. Inkrafttreten  

  
Vorliegende Gebührenordnung wurde durch die Gemeindeversammlung vom 
30. November 1990 rückwirkend per 1. Oktober 1990 genehmigt. Sie ersetzt mit dem 
Inkrafttreten dasjenige vom 25. Juni 1974 und alle damit in Widerspruch stehenden 
früheren Vorschriften. 
  
5445 Eggenwil, 30. November 1990 
 
  Namens der Einwohnergemeindeversammlung Eggenwil 
  Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber: 
   

  Walter Kocher Dieter Studer 
 

 
Mit der Ermächtigung des Regierungsrates genehmigt am 7. Juli 1992 
 

  Baudepartement des Kantons Aargau 
  Der Vorsteher: 
   

  Regierungsrat Dr. Thomas Pfisterer 
 
 
 
 
 
 
1geändert durch Beschluss der Gemeindeversammlung vom 17. Juni 2022 
2eingefügt durch Beschluss der Gemeindeversammlung vom 17. Juni 2022 


